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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.01.1989

Norm

ASVG §255 Abs3 E

Rechtssatz

Unter den bisher vom Versicherten ausgeübten Tätigkeiten im Sinn des § 255 Abs 3 ASVG können nur solche

verstanden werden, bei denen nach österreichischem Recht Versicherungszeiten erworben wurden. Zeiten der

Beschäftigung im Ausland, die mangels einer zwischenstaatlichen Vereinbarung in Österreich nicht als

Versicherungszeiten zählen, können nicht berücksichtigt werden.
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